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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für internationalen Handel ersucht den federführenden Ausschuss für 

Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

1. betont, dass die Märkte für öffentliche Aufträge von wesentlicher Bedeutung für die 

Wirtschaft sind, da sich die diesbezüglichen Ausgaben schätzungsweise auf 20 % des 

weltweiten BIP belaufen, und hebt hervor, dass durch die Verbesserung des Zugangs zu 

Drittlandsmärkten für öffentliche Aufträge und die Schaffung gleicher 

Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen aus der EU das Wachstum des Handels mit 

Waren und Dienstleistungen in erheblichem Umfang gefördert werden kann und sowohl 

in der EU als auch in Drittländern mehr Auswahl und ein Mehrwert für die Steuerzahler 

entsteht; 

2. weist darauf hin, dass Bietern aus der EU die Drittlandsmärkte für öffentliche Aufträge 

häufig von Rechts wegen und/oder tatsächlich verschlossen sind; fordert die 

Kommission auf, bessere Daten über internationale Verfahren zur Vergabe öffentlicher 

Aufträge zu erheben und bereitzustellen; weist erneut darauf hin, dass laut Schätzungen 

der Kommission über die Hälfte der weltweiten Beschaffungsmärkte infolge 

protektionistischer Maßnahmen, die weltweit immer stärkere Verbreitung finden, dem 

freien internationalen Wettbewerb derzeit verschlossen bleiben, wohingegen öffentliche 

Aufträge in der EU im Wert von etwa 352 Mrd. EUR Bietern aus Mitgliedsländern des 

WTO-Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen offenstehen; betont, 

dass sich die EU dieses Ungleichgewichts annehmen muss, ohne auf protektionistische 

Maßnahmen zurückzugreifen; fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass 

Unternehmen aus der EU auf Drittlandsmärkten einen Marktzugang erhalten, der mit 

dem Marktzugang von Wettbewerbern aus Drittländern in der EU vergleichbar ist; stellt 

fest, dass der Vorschlag für ein Instrument betreffend das internationale 

Beschaffungswesen (IPI-Vorschlag) unter bestimmten Bedingungen ein Mittel sein 

kann, mit dem sich ein besserer Marktzugang erwirken lässt; 

3. begrüßt, dass die Verbesserung des Zugangs zu den Beschaffungsmärkten einer der 

sechs vorrangigen Bereiche ist, in denen die Kommission in Bezug auf die Vergabe 

öffentlicher Aufträge tätig wird; betont, dass die Verbesserung des Zugangs zu 

Drittlandsmärkten für öffentliche Aufträge, auch auf subnationaler Ebene, in 

Handelsverhandlungen von allerhöchstem Interesse für die EU ist, da viele 

Unternehmen aus der EU in diversen Wirtschaftszweigen sehr wettbewerbsfähig sind; 

betont, dass die Vergabe öffentlicher Aufträge in alle künftigen Handelsabkommen 

aufgenommen werden sollte, damit möglichst viele Unternehmen aus der EU an 

Ausschreibungen im Ausland teilnehmen können; fordert die Kommission auf, die 

Einhaltung und die ordnungsgemäße Umsetzung der Bestimmungen über öffentliche 

Aufträge in Freihandelsabkommen der EU sicherzustellen; weist erneut darauf hin, dass 

der Zugang zu den Märkten für öffentliche Aufträge in Drittländern im Wege von 

Handelsabkommen verbessert werden sollte und dass ein verbesserter Zugang zu den 

Märkten für öffentliche Aufträge in Drittländern und bessere Vorschriften über 

moderne, effiziente und transparente Vergabeverfahren – die entscheidend sind, wenn 

es gilt, Gelder der öffentlichen Hand mit einem besseren Kosten-Nutzen-Verhältnis 

einzusetzen – zentrale Elemente aller künftigen Handelsabkommen der EU sein sollten, 
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wobei die in den Richtlinien der Union über die Vergabe öffentlicher Aufträge 

niedergelegten berechtigten Gemeinwohlziele uneingeschränkt geachtet werden sollten; 

betont, dass Wirtschaftsteilnehmer aus Drittländern die in den Richtlinien 2014/23/EU, 

2014/24/EU und 2014/25/EU festgelegten sozialen und ökologischen Kriterien für die 

Vergabe öffentlicher Aufträge erfüllen müssen, und regt deshalb an, dementsprechend 

bei der Vergabe derartiger Aufträge auf Kriterien für das wirtschaftlich günstigste 

Angebot zurückzugreifen; stellt fest, dass im Zuge bilateraler und subregionaler 

Freihandelsabkommen der uneingeschränkte Zugang zu den Beschaffungsmärkten nicht 

immer garantiert ist; fordert die Kommission auf, einen möglichst umfassenden Zugang 

zu den Märkten für öffentliche Aufträge in Drittländern auszuhandeln; 

4. hebt hervor, dass bei allen Strategien mit dem Ziel der Öffnung von Drittlandsmärkten 

für öffentliche Aufträge konkret auf die Hindernisse und spezifischen Anforderungen 

von KMU eingegangen werden muss, um ihnen den Marktzugang zu erleichtern, da 

KMU bei der Erlangung des Zugangs zu Drittlandsmärkten für öffentliche Aufträge 

besonders benachteiligt sind; ist der Ansicht, dass auch gebührend berücksichtigt 

werden sollte, wie sich die Präsenz neuer Wettbewerber aus Drittländern auf KMU 

auswirkt; fordert die Kommission auf, Anstöße dazu zu geben, dass KMU-freundliche 

Vergabeverfahren (auch länderübergreifende Initiativen und die Aufteilung von 

Ausschreibungen in Lose) in Handelsabkommen aufgenommen werden; betont, dass 

sich insbesondere KMU durch die Digitalisierung sämtlicher Verfahren für die Vergabe 

öffentlicher Aufträge mit Drittländern im Wege der elektronischen Auftragsvergabe 

Vorteile bieten können; 

5. weist darauf hin, dass große aufstrebende Volkswirtschaften wie Brasilien, China, 

Indien und Russland noch nicht zu den Unterzeichnerstaaten des WTO-

Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen (GPA) zählen, China und 

Russland das Beitrittsverfahren aber bereits offiziell eingeleitet haben, und fordert die 

Kommission auf, Drittländer in ihren Bemühungen um den Beitritt zu diesem 

Übereinkommen zu unterstützen, da multilaterale und plurilaterale Übereinkommen der 

beste Weg sind, auf lange Sicht gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen; betont, 

dass bilaterale Handelsabkommen mit ambitionierten Bestimmungen über die Vergabe 

öffentlicher Aufträge unter Wahrung der zugrunde liegenden Grundsätze des GPA ein 

probates Mittel sein können, um der verstärkten multilateralen Zusammenarbeit neuen 

Schwung zu verleihen; 

6. hebt hervor, dass das GPA nicht nur im Hinblick darauf wichtig ist, von Rechts wegen 

Zugang zu Beschaffungsmärkten in Drittländern zu erlangen, sondern auch darauf, die 

Transparenz und Berechenbarkeit von Vergabeverfahren zu verbessern; legt der 

Kommission nahe, die Ausarbeitung weltweiter und übereinstimmender Normen für die 

transparente Vergabe voranzubringen, da derartige Normen ein wichtiges Instrument 

bei der Korruptionsbekämpfung sind; fordert die Kommission ausdrücklich auf, 

anzustreben, dass in Handelsabkommen Bestimmungen über gemeinsame Vorschriften 

für die Vergabe öffentlicher Aufträge aufgenommen werden, die es ermöglichen, 

Korruptionsfälle zu melden, die Verfahren zu vereinfachen und die Integrität und 

Transparenz der Bieter zu stärken. 
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